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Kleine Anfrage 1635 
 
der Abgeordneten Christina Schulze Föcking   CDU 
 
 
Tätigkeit eines Physiotherapeuten als Osteopath  
 
 
Ein Physiotherapeut mit eingeschränkter Heilpraktikererlaubnis für den Bereich der Physio-
therapie darf Osteopathie in Nordrhein-Westfalen nicht durchführen, da es in Nordrhein-
Westfalen keine Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Ausbildung zum Osteopathen 
gibt. Osteopathie darf bislang nur von Ärzten oder uneingeschränkt zugelassenen Heilprakti-
kern angewandt werden.  
 
Zudem gibt es auf Länderebene eine Vielzahl von Einzelregelungen, die nicht vereinheitlich 
sind.  
 
Zu diesem Problemkomplex soll es im August vom Fachministerium begleitete Arbeitstreffen 
gegeben haben, mit dem Ziel, die Regelungen des Heilpraktikerwesens zu überarbeiten.  
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Warum gibt es in Nordrhein-Westfalen bislang keine Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

zur Ausbildung als Osteopath?  
 
2. Von wie vielen Ärzten bzw. Heilpraktikern wird Osteopathie in Nordrhein-Westfalen zur 

Zeit angeboten?  
 
3. Ist aus Sicht der Landesregierung das bisherige Angebot an osteopathischen Leistun-

gen ausreichend?  
 
4. Inwieweit strebt die Landesregierung eine Veränderung der bisherigen Regelungen im 

Heilpraktikerwesen an?  
 
5. Wird die Landesregierung sich für eine gesetzliche Regelung der Ausbildung zum Oste-

opathen einsetzen, so dass diese Tätigkeit als Beruf anerkannt wird?  
 
 
Christina Schulze Föcking  


